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SACHDARSTELLUNG 
 
In der Gemeinderatssitzung am 24. Oktober 2016 wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit den 
bisherigen Jagdpächtern sowie weiteren Pachtinteressenten, Pachtverhandlungen über die zum 
31.03.2017 auslaufenden Jagdpachtverträge zu führen.  
 
Die Pachtinteressenten wurden durch Aufruf im Starzach Boten darum gebeten, der 
Gemeindeverwaltung ihr Pachtinteresse mitzuteilen. 
 
Mit den Interessenten fand am Dienstag, den 29.11.2016 ein Gesprächstermin statt. Aus der 
beigefügten Anlage ergibt sich, wie viel Pächter maximal gemeinsam aufgrund der Größe des 
Jagdbogens laut Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) pachten dürfen. (Gelbe Zahl). 
 
Ebenso sind die Pächter aufgeführt, die den Jagdbogen pachten würden. Die in Schwarz 
dargestellten Namen verdeutlichen, wer dies bereits in der letzten Pachtperiode getan hat. Die in Rot 
dargestellten Namen sind neue Pachtinteressenten.  
 
Es wurde vorab geprüft, wer tatsächlich gemäß des JWMG berechtigt ist zu pachten. Laut § 17 Abs. 
5 JWMG besteht folgende Regel zur Jagdpacht: Pachtende Person darf nur sein, wer einen auf 
seinen Namen lautenden gültigen Jahresjagdschein besitzt und einen solchen während dreier 
Jagdjahre in Deutschland besessen hat. Diese Vorgabe erfüllen alle Jagdpachtinteressenten.  
 
Die Pächter, die gemeinsam einen Jagdbogen pachten, haben als nächstes einen 
Gesellschaftervertrag zu schließen und der Gemeindeverwaltung vorzulegen, damit die 
Pachtverträge auf dieser Basis abgeschlossen werden können. Jäger, die noch nicht pachtfähig 
sind, können dennoch die Jagd ausüben, indem Sie einen unentgeltlichen Begehungsschein 
erhalten. Dies muss dementsprechend im Gesellschaftervertrag festgelegt werden. 
 
Im weiteren Schritt müssen die abgeschlossenen Pachtverträge dann noch der unteren 
Jagdbehörde angezeigt werden. Es ist anzumerken, dass die Satzung der Jagdgenossenschaft 
Starzach zwischenzeitlich genehmigt wurde. 

 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Die Verwaltung befürwortet den Abschluss der Jagdpachtverträge mit diesen Pächtern. Die Verträge 
sollen im Januar 2017 unterzeichnet und der Unteren Jagdbehörde des Landratsamts Tübingen 
angezeigt werden. Somit würde sichergestellt werden, dass der gemeinschaftliche Jagdbezirk 
Starzach pünktlich zur neuen Pachtperiode vom 01.04.2017 bis 31.03.2023 verpachtet wird. Des 
Weiteren müssen wie bisher 3 Jagdangliederungsverträge in Felldorf, Sulzau und Wachendorf 
abgeschlossen werden.  

 

BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Jagdpachtverträge wie vorgeschlagen abzuschließen. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Jagdangliederungsverträge wie vorgeschlagen abzuschließen. 

 
3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung damit, das Erforderliche zu veranlassen. 



   

55 

Bierlingen  Gesamt 472,7ha; Feld 319,4 ha; Wald 153,4 ha 
 
1.Burkhard von Ow-Wachendorf 
2. Günter Faiss 
3. Walter Löw (Ansprechpartner) 
4.Josef Pfeffer jun. 
5.Jochen Ströbele 
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Wachendorf Süd  Gesamt 246,4 ha; Feld 232,8 ha; Wald 13,6 ha 

1.Frhr. Burkhard von Ow-W. 
 
Darin angegliedert  eine Eigenjagd.  
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Wachendorf Nord  Gesamt 315,2 ha; Feld 146,9 ha;  
Wald 168,2 ha 

1. Dr. Marian Brändle (Ansprechpartner) 
2. Rolf Rafael Pfeffer (Brechengasse) 
3. Dr. Michael Ehrt 
4. Michael Eberhard 
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Felldorf  Gesamt 434,1 ha; Feld 295,5 ha; Wald 138,6 ha   
1. Siegfried Bareis (Ansprechpartner) 
2. Berthold Faiß  
3. Wilfried Stehle  
Rolf Pfeffer (Neuhauser Str.) (unentg.  Begehungsschein) 
 
 

55 

Börstingen  Gesamt 410 ha; Feld 265,7 ha; Wald 
144,6 ha 
1.Stefan Speiser 
2.Frank Fischer 
3.Robert Pfeffer (Ansprechpartner) 
4.Josef Pfeffer sen. 
5. Karolin Pfeffer 
Sebastian Duffner (unentgeltl. Begehungsschein 

Angliederung zu der Eigenjagd 
von Baron Ow.- Wachendorf. 

Angliederung, 
die Bestandteil 
des Jagdbogens 
Wachendorf Süd 
ist. 

Angliederung zu der 
Eigenjagd von Baron Raßler. 


